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Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Prüfantrag | Biologisch abbaubare Hundekotbeutel 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtvertretung nimmt das Prüfergebnis zur Kenntnis.  
 

 

Begründung 

Die Stadtvertretung hat in ihrer 12. Sitzung am 21.09.2015 Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Umstellung und Kosten von Polyethylen-
Beuteln auf biologisch abbaubare Hundekotbeutel in den Tütenspenderstationen zu prüfen. 
 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Durch den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) wurde 
zusammen mit der für die Bewirtschaftung der Hundekotbeutelspender beauftragten 
Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS) die 
grundsätzliche Kompatibilität biologisch abbaubarer Hundekotbeutel mit dem in Schwerin 
eingesetzten Beutelspendern geprüft. Diese ist gegeben. 
 
Derzeit ergeben sich für die in Schwerin jährlich verwendeten 990.000 Hundekotbeutel 
Kosten in Höhe von 16.000 € als freiwillige Leistung der Kommune. 
 
Für biologisch abbaubare Hundekotbeutel ergäben sich, vorbehaltlich einer Ausschreibung 
dieser Leistung, Kosten in Höhe von rd. 50.000 €. Das entspricht einer Verdreifachung der 
Beschaffungskosten. Die zusätzlichen Mittel für diese freiwillige Leistung wären in der 
Haushaltsplanung 2016 ff. im Teilhaushalt 14 einzustellen. 
 
 



 2/2 

Biologisch abbaubare Hundekotbeutel bergen zusätzlich das Risiko der Fehlentsorgung 
durch das vermehrte Wegwerfen in den Grünanlagen. Auch biologisch abbaubare 
Hundekotbeutel gehören in den Restabfall. 
 
Aufgrund der vorgenannten Prüfergebnisse sollte  von einer Umstellung abgesehen werden. 
Der Prüfauftrag ist damit abgearbeitet. 
 
 
 

 

über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt:--- 
 
 
 
 

Anlagen: 
 
keine 
 
 
 

 
 
 
 
gez. Angelika Gramkow 
Oberbürgermeisterin 
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